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Freiwillige Weiterversicherung
nach Kündigung durch den Arbeitgeber ab Alter 58
Dieses Formular ist vollständig ausgefüllt durch die versicherte Person zu unterzeichnen und 
muss spätestens 1 Monat nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Pensionskasse des SBV (PK SBV) vorliegen.
	Angaben Arbeitgeber
	Arbeitgeber
	

	
	.
	
	
	

	Angaben versicherte Person
	Name
	Vorname

	
	.	.
	
	Strasse / Nr. / Zusatz
	PLZ / Ort (Land)

	
	.	.
	
	Geburtsdatum
	Sozialversicherungsnummer

	
	.	.
	
	Zivilstand
	seit

	
	.	.
	Art der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses
	Das Arbeitsverhältnis wurde aufgelöst zufolge:
☐ Kündigung durch Arbeitgeber
☐ Aufhebungsvereinbarung

	
	
	

	Weiterführung 
der Versicherung
	☐ nur Risikovorsorge
☐ Risiko- und Altersvorsorge
	

	
	
	

	Wahlplan 
(nur bei Weiterführung 
der Altersvorsorge)
	☐ Standard
☐ Plus
☐ Top
	

	
	
	

	Beilage
	☐ Kopie Kündigung durch den Arbeitgeber
☐ Kopie Aufhebungsvereinbarung des Arbeitsverhältnisses

	
	
	

	Information/Erklärung
	Diese Erklärung ist definitiv. Der Versicherte kann schriftlich bis spätestens einen Monat nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der PK SBV verlangen, dass die Versicherung weitergeführt wird.

Der Versicherte erklärt sich damit einverstanden, dass er die gesamten Arbeitgeber- und Arbeitsnehmerbeiträge, die Verwaltungskosten sowie allfällige Arbeitnehmer-Sanierungsbeiträge zu tragen und monatlich zu bezahlen hat. Die Beiträge werden dem Versicherten durch die PK SBV direkt in Rechnung gestellt. Werden die Beiträge innert 14 Tagen nach Zustellung der Mahnung nicht bezahlt, so hebt die PK SBV die Weiterversicherung auf.
Wenn die Weiterversicherung länger als zwei Jahre dauerte, kann das Altersguthaben nur noch in Form einer Altersrente bezogen werden. Der Bezug in Kapitalform ist nicht mehr möglich. Weiter ist kein Vorbezug und keine Verpfändung im Rahmen der Wohneigentumsförderung mehr möglich.

Die Weiterversicherung kann der Versicherte jederzeit unter Einhaltung der Frist von 30 Tagen in schriftlicher Form auf ein Monatsende hin beenden. Sie endet automatisch bei Eintritt des Risikos Invalidität oder Tod, spätestens aber bei Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalters. Die Versicherung endet zudem, wenn der Versicherte in eine neue Vorsorgeeinrichtung eintritt und dadurch mindestens 2/3 des Guthabens zu überweisen sind.

	
	
	

	
	
	

	Unterschrift
	Ort, Datum
	Unterschrift versicherte Person

	
	.	.


09.10.2025 | Freiwillige Weiterversicherung nach Kündigung durch den Arbeitgeber ab Alter 58.docx | Nejna Gothuey	1 | 1
Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11	1 | 1
info@pk-sbv.ch | www.pk-sbv.ch

image2.png
Schweizer Bauernverband
Union Suisse des Paysans
Unione Svizzera dei Contadini

sbviuspiusc
>

-
SO

¢




image1.png
pensionskasse sbv
caisse de pension usp

PN~




